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0dio Vel vindieta adversarii mortem Seu VUulnerationem ut ejus
malum aAppetat“.

Soweit die Beurtheilung des vorliegenden alles, als eS
die Frageſtellung erlangt. Anderweitige Fragen, ob denn
das große Unglück doch nicht durch andere geeignete Vorkehrungen
und Vorſichtsmaßregeln, durch Erbauung eines Gerüſtes, An
inden der beiden Schieferdecker von vornherein G ver.
mieden werden können vor Gericht wurde reilich ni arüber
geltend gemacht, und inwieweit etwa mit Rückſicht darauf den
Meiſter als Leiter der Unternehmung doch eine treffe, Are
gewiſs auch erwägenswert geweſen

Leitmeritz. Prof D o

ſef Eiſelt.
(Reſtitution.) Ein Bankinhaber arbeitet mit ſeinen drei

Söhnen Iim Geſchäft Theils AUm die Zeit und die Arbeit ſich zuvergüten, theils QAus Furcht, das Geſchäft könnte einmal n rugehen, legt ſich jeder der drei ne en Sparcaſſenbüchlein und
entwendet dem Vater Urch zehn V  ahre enn beträchtliches SümmchenDa ommt plötzlich das Haus zUum Fall Nun geht einer der Söhnevoll ng zum Conſolatus und legt ihm folgende Fragen vor

Darf ich das Geld, welches ich dem Qter Im Geheimen genommenhabe, ehalten? ollei ES dem Qter zurückgeben, der S gewiauch behält, oder gehört dieſes eld den Gläubigern meines Vaters?
Antwort Wenn der Sohn zur Zeit, da EL das eld In

der angegebenen Elſe beiſeite ſchaffte großjährig war, ſo ＋einen gewiſſen Rechtsanſpruch auf eine Vergütung der Arbeit, die
41 Im väterlichen Geſchäft leiſtete. Freilich würde dieſer E  t8  2  —anſpruch durch — ſpäter ihm zufallende Erbtheil beglichen worden
ſein, da 10 die Brüder n gleicher Weiſe arbeiteten und ſo zur Mehrungdes Vermögens beitrugen. Allein da dieſe Brüder ſich thatſächlichjetzt chon für ihre Arbeit bezahlt machten, und EL ni ver.
flichtet war, den Lohn für ſeine Arbeit dem Riſico des Geſchäftes
3 überlaſſen, ſo kann ſeine Handlungsweiſe weder als eine Ungerechtig⸗keit die Brüder noch gegen den Ater betrachtet werden.
lag höchſtens eine ewiſſe Unordnung darin, daſs ohne Vorwiſſendes Vaters vorgieng; dieſe aber war keine eigentliche Ungerechtig⸗keit und vielleicht völlig entſchuldigt durch die ur auernd ſeinVerhältnis zUum Vater 3 trüben, CETL offen ſeinen Lohn von
ihm verlangte. Er darf demnach ſein eld ehalten, bpr großjährig war, als EL die dadurch vergütete Arbeit leiſtete, oder enn
dieſe Arbeit eine außergewöhnliche war nd 48 beiſeite geſchaffteeld den Wert der Arbeit nicht überſtieg.

EL mehr genommen, als ⁷ auf den bezeichneten Rechts  —titel hin beanſpruchen konnte, ſo gehört der Ueberſchuſs den GläubigerneS Vaters; denn dieſer hat 10 durch ſeine Bankerotterklärung ſeinVermögen den Gläubigern abgetreten. Nur für den Fall, daſs der
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dem Qter durch das bürgerliche Eſe zugeſtandene Vermögensreſt
ſo gering wäre, daſs mit ſeiner Familie auch bei geziemender
Einſchränkung nicht ſtandesgemäß davon leben könnte, dürfte der
Sohn das etwa unrechtmäßig Entwendete dem Qter zurückerſtatten.
Dieſer Fall wird aber ſchwerlich vorliegen. Im Gegentheil, da die
von den drei Söhnen beiſeite geſchafften Summen wahrſcheinli zu
deren Unterhalt ausreichen, ˙ beſitzt der Qter mehr als das Noth
wendige und die Ohne ſind verpflichtet, E viel, als der Qter ihnen
davon zukommen läſst, den Gläubigern reſtituieren; denn das
ſelbe iſt den Gläubigern auf einen irrthümlichen Rechtstitel hin ent

worden, nämlich mit Rückſicht auf die vermeintliche ittel
loſigkeit der ohne

Blyenbeek. Vᷓũ

＋

akob Linden

VI (Materielle Abgötterei und Conſecration einer
nicht auf em Altarſteine Co befin  lchen
Hoſtie.) Die ber einen ſolchen Fall im Heft II. ahrgang 1897,
erſchienene Entſcheidung (Seite 622), Im Ganzen richtig, dürfte
ein paar Unrichtigkeiten enthalten, auf we hiemit hingewieſen
er

ort wird geſagt, die Anbetung eſu Chriſti in der Monſtranz
IN CaSUu (in der Monſtranz befindet ſich neben der kleinen, conſecrierten
Oſtie eine nicht conſecrierte große) ſei materielle Abgötterei, weil
die Gläubigen ihre Anbetung unbedingt auf die große Hoſtie richten,
un welcher thatſächlich Chriſtus nicht gegenwärtig iſt Das könnte
doch mit einigem Grunde bezweifelt erden Freilich meint das Volk,
und muſs meinen, daſs II  u in der großen Hoſtie gegenwärtigſei ber ſeine Intention iſt doch wohl erart, daſs C8 den re
Im Sacramente gegenwärtigen Chriſtus anbeten will
Da Chriſtus hier (in der Monſtranz thatſächlich im Sacramente
gegenwärtig iſt, ſo kann wohl dieſe Anbetung kaum materielle Ab
götterei genann werden.

Es dürfte ferner kaum richtig oder glücklich ſein agen,
11  6 eine Anbetung auf die Aceidentien“. Genau geſagt, richtet
der Chriſt ſeine Anbetung mittels der Accidentien, die ihm den
gegenwärtigen Heiland zeigen, auf Chriſtum, von dem EU Über⸗
zeug iſt, daſs Unter den Acecidentien gegenwärtig iſt ollte man
aber das Vorliegen einer materiellen Abgötterei 111 für die
jenigen zugeben, die große Hoſtie wirklich ehen, ſo müſste
dies doch bezüglich derjenigen geleugnet werden, welche, ſei S nfolge
großer Entfernung vom ar, ſei eS nfolge von endung des
Lichtes, ſei * infolge Niederſchlagens der Ugen, die Hoſtie gav
nicht ſehen; denn dieſe richten ihre nbetung mn keiner Weiſe formell
auf die In der großen Hoſtie gegenwärtige Ubſtanz, ondern nur

auf den In der onſtranz ſacramental gegenwärtigen Gottmenſchen.


